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Grundgedanken 

In der Landeskirche soll eine Kultur des auf-
merksamen Miteinanders gepflegt werden. 
Dazu gehören sorgfältige Vorbereitungen  
von Stellenwechseln. Vor allem bei Berufsan-
fängern und Berufsanfängerinnen hängt die 
Verweildauer an einer Stelle bzw. im Beruf 
entscheidend von den ersten Erfahrungen ab. 
Personalbetreuung und Personalentwicklung 
beginnt bei der Stellenausschreibung und 
endet bei der Verabschiedung.

Beratung zu allen Fragen bietet  
die Beauftragte für Gemeindediakone  
und Gemeindediakoninnen
in der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg
Diakonin Ute Schütz
Zentrum Diakonat
Paulusweg 4 
71638 Ludwigsburg
Tel.  07141 / 9745 - 322
Fax  07141 / 9745 - 420
ute.schuetz@zd.elk-wue.de

Vorgehensweise

Diese Checkliste soll dem Gemeindediakon/  
der Gemeindediakonin sowie den zuständigen  
Personen des Kirchenbezirks vorliegen und  
gemeinsam durchgesehen werden.  
Dabei empfiehlt es sich, bei einzelnen zu  
klärenden Punkten gleich schriftlich festzulegen, 
wer sich bis zu welchem Zeitpunkt darum kümmert  
bzw. welche Einigungen getroffen wurden  
(siehe Übersicht Checkliste am Ende der Broschüre).

In dieser Liste können nur Stichpunkte aufgeführt 
werden. Diese sind in zeitlicher Reihenfolge und 
Dringlichkeit genannt. Weiter unten aufgeführte 
Punkte können selbstverständlich auch vorgezogen 
werden.

Viele wichtige Informationen sind auch im Internet 
unter www.gemeindediakonat.de und unter 
www.service.elk-wue.de/oberkirchenrat/kir-
che-und-bildung/diakonat.html zu finden.

Die Checkliste 

finden Sie auf Seite 11
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1. Stellenkonzeption und 
 Stellenbeschreibung

Grundlage ist das Diakonen- und Diakoninnen- 
gesetz.1 
Angestellt werden dürfen nur Personen mit abge-
schlossener Diakonenausbildung (§§ 3-7 Diakonen- 
und Diakoninnengesetz), möglichst mit prozentual 
hohem Stellenumfang, sodass die finanzielle 
Lebensgrundlage gegeben ist.
Im Vorfeld einer Neu- oder Wiederbesetzung  
einer Stelle ist durch die entsprechenden Gremien 
zu klären:

■  Gesamtkonzeption  
welche Aufgaben brauchen welche  
Mitarbeitenden?

■  Strukturfragen zur Stelle  
 Gibt es einen (Gemeinde-)Diakonatsplan? 
 Gibt es ein Begleitgremium,  
einen Gemeindediakonatsausschuss o.ä.?

■  Liegt die Stellenbeschreibung  
mit Anforderungsprofil vor?

 
Falls für die Stelle eine Arbeit mit mehreren  
Kooperationspartnern vorgesehen ist  
(z.B. eine oder mehrere Kirchengemeinde(n),  
CVJM, Jugendwerk, Diakonisches Werk,  
Kommune etc. oder auch ein Teildienstauftrag  
im Religionsunterricht geplant ist), sind im  
Vorfeld Erwartungen, Zuständigkeiten und  
realistische Ziele genau abzuklären.

Hierzu gehören auch Fragen der Finanzierung,  
praktische zeitliche Auswirkungen wie z.B.  
einzurechnende Zeiten für Fahrten, Urlaub nur  
in den Ferien usw.

1  www.kirchenrecht-wuerttemberg.de/document/17945 

Rechtliche Grundlagen:
■  Dienstordnung2 für Gemeindediakone und 

Gemeindediakoninnen: Anlage 3b zum Diakonen- 
und Diakoninnengesetz ist auszufüllen. In die 
festen Formulierungen darf nicht verändernd  
eingegriffen werden. Als Teil der Dienstordnung 
ist ebenfalls die Stellenbeschreibung zu erstellen.

■  Eingruppierung gemäß Kirchlicher Anstellungs-
ordnung (KAO) in den gültigen Vergütungs- 
gruppenplan3 in die entsprechende Fallgruppe  
je nach Stellenbeschreibung

■  Dienst- und Fachaufsicht:  
in der Regel Dekan/Dekanin und/oder Leitende/r 
Diakon/in

2. Ausschreibung

Vor der Ausschreibung einer Stelle muss die  
Dienstordnung mit Stellenbeschreibung erstellt sein, 
um das Anforderungsprofil an die Bewerber*innen 
formulieren zu können. Dazu bietet die Beauftragte  
für Gemeindediakone und Gemeindediakoninnen 
Beratung. Sie gibt auch Hinweise zum Ausschreibungs-
verfahren und berät Gemeindediakone und  
Gemeindediakoninnen in allen beruflichen Fragen.
 
Die Ausschreibung sollte in der landeskirchlichen 
Stellenbörse veröffentlicht werden.  
Weitere Möglichkeiten sind die Stellenbörse  
des EJW, der Verteiler des Karlshöher Diakonie- 
verbandes sowie der Beauftragten für  
Gemeindediakone und Gemeindediakoninnen.

2   Anlage 3b des Diakonen- und Diakoninnenrechts ist zu finden unter: 
www.gemeindediakonat.de > Informationen > Berufsgruppe Gemein-
dediakonIn

3  www.kirchenrecht-wuerttemberg.de/document/17938#s00000017
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3. Bewerbungsverfahren

■  Für das gesamte Besetzungsverfahren ist  
die Arbeitshilfe der EKD sehr zu empfehlen:  
„Die richtige Person am richtigen Platz”.4 

■  Die Mitarbeitervertretung (MAV) ist am  
gesamten Verfahren zu beteiligen: Vorlage der 
Dienstordnung mit Stellenbeschreibung für die 
Zustimmung zur Eingruppierung; auch zu den 
Vorstellungsgesprächen ist die MAV einzuladen.

■  Anspruch der Bewerber*innen auf Reisekosten- 
erstattung für Vorstellungsgespräche. 

Vor dem erstem Arbeitstag 
sind die Punkte 4 bis 6 zu klären:

4.  Vereinbarungen vor Dienstbeginn 

Ein Dienstzimmer muss zur Verfügung gestellt  
werden: siehe Rundschreiben des Oberkirchenrats 
(OKR).5 
Ausstattung (Rundschreiben des OKR)6:
■  Ausstattung mit Möbeln 
■  Telefon und ggf. Diensthandy 
■  Anrufbeantworter
■  PC mit Internetzugang und Drucker
■  Kopier- und Faxmöglichkeiten
■  Mailaccount
Die Nutzung privater Geräte ist aus Datenschutz-/
rechtlichen Gründen nicht gestattet. Empfehlung: 
Anbindung der Gemeindediakonin/des Gemeinde-
diakons an „PC im Pfarramt“ oder zumindest an das 
„Digitale Gemeindemanagement“ der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg. 

4   Download unter: www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Die_richtige_Person_ 
am_richtigen_Platz.pdf

5   www.gemeindediakonat.de > Informationen > Arbeitsrecht: Voraus-
setzung_fuer_die_Anmietung_eines_Dienstzimmers

6   unter: www.gemeindediakonat.de > Informationen > Arbeitsrecht 
Ausstattung_von_Dienstzimmern_fuer_GemeindediakonInnen 

■  Steht eine Dienstwohnung zur Verfügung oder  
ist der Anstellungsträger bei der Wohnungssuche 
behilflich? 

■  Die Daten der neuen Stelleninhaberin / des  
neuen Stelleninhabers sind umgehend an die 
Beauftragte für Gemeindediakone und Gemeinde-
diakoninnen und an die Personalverwaltung des 
Anstellungsträgers weiterzuleiten.

5.  Arbeitsvertrag und 
arbeitsrechtliche Regelungen

Der Arbeitsvertrag und die Anstellungsformalitäten 
sollen rechtzeitig vorbereitet sein.  
Vor Dienstantritt ist der Arbeitsvertrag gemäß KAO 
abzuschließen.7

Über Gehalt, Probezeit, Kündigung, Führung von 
Personalakten, Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen, 
Krankmeldung, Dienstbefreiungen, Beihilfen muss 
der Anstellungsträger informieren.

Darüber hinaus informiert er über die Regelungen:
■  zu Fortbildungen (Anlage 1.4.1 KAO)8, 
■  zu Dienstreisen sowie Durchführung und  

Abrechnung von Dienstfahrten (Fahrtenbuch),
■  zu Versicherungen und Verfahrensabläufen  

im Schadensfall,
■  und über die Arbeit und Zuständigkeit  

der Mitarbeitervertretung.

Die Teilnahme an Konventen der Gemeindedia- 
kone und Gemeindediakoninnen sowie an der 
geistlich-theologischen Fortbildung ist dienst- 
verpflichtend (siehe § 7 der Dienstordnung und  
§ 4 Abs. 8 Diakonengesetz).

7  www.kirchenrecht-wuerttemberg.de/document/19339 
8  www.kirchenrecht-wuerttemberg.de/document/19596
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6. Begrüßung
 
■  Wie wird die Anstellung einer Gemeinde- 

diakonin/eines Gemeindediakons angekündigt 
(Gemeindebrief, Presse, Mitteilungsblätter,  
Homepage usw.)?

 ■  Wer übernimmt die persönliche Begrüßung  
und Einführung am ersten Arbeitstag? 

 ■  Vorstellungsrunden: welche Personen,  
Gruppen, Gremien und Organisationen  
planen ein gegenseitiges Kennenlernen?

 ■  Wie, wann und durch wen findet die  
Einführung im Gottesdienst statt? 

 
  
7. Einarbeitungsplan

Ein Einarbeitungsplan für die ersten 100 Tage  
sollte zum Dienstbeginn vorliegen. 
Der Einarbeitungsplan beinhaltet Termine,  
Aufgaben, Kontakte, die in dieser Zeit wahr- 
genommen werden sollen.

■  Wie findet die Begleitung in der  
Einarbeitungsphase statt?

■  Wer ist für die Begleitung verantwortlich?

Der Einarbeitungsplan wird unter Mitwirkung  
von Dienst- und Fachaufsicht erstellt.

Abklärung, welche Haushaltsmittel dem Gemeinde-
diakon / der -diakonin für seine / ihre Arbeitsbe-
reiche zur Verfügung stehen, wie sie verwaltet  
werden und wie und wo Zuschüsse, Fördergelder 
und Anträge möglich sind.

8.  Weitere Informationen und  
Klärungsbedarf

■  Berufsanfänger*innen sind verpflichtet, an den 
Starthilfetagen teilzunehmen. Informationen 
erhalten Sie bei der Beauftragten für die  
Gemeindediakone und Gemeindediakoninnen.

 

■  Berufsständische Vertretung: Arbeitskreis der 
Gemeindediakone und Gemeindediakoninnen in 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

 

■  Der Gemeindediakon / die Gemeindediakonin 
wird zum Datenschutz und zur Schweigepflicht 
verpflichtet. Er / Sie wird über den rechtlichen 
Rahmen informiert. Dazu gehört die Klärung,  
wie mit Spenden und Geschenken umzugehen ist.

 

 ■  Kennenlernen der Organisationsstrukturen des 
Kirchenbezirks, der Entscheidungsgremien und 
der Informationswege

 

■  Bei Fragen oder Problemen zu arbeitsrechtlichen 
Regelungen hilft die MAV.

9.  Begleitung im ersten Berufsjahr 
bzw. Aufbauausbildung

 
Im ersten Jahr der Tätigkeit ist eine sorgfältige 
Begleitung durch dienst- bzw. fachaufsichts- 
führende Personen wichtig, d.h. regelmäßige 
Gespräche und Klärung aller notwendigen Punkte.

Für Berufsanfänger*innen sind darüber hinaus  
oft spezielle Angebote wichtig (Mentoring,  
Praxisberatung, Supervision, usw.). 
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WAS ?         WER ?  BIS WANN ?     ✔
1. Dienstordnung mit Stellenbeschreibung und Klärung  

der Dienst- und Fachaufsicht
1. 

Eingruppierung

2. Stellenausschreibung 2.

3. Bewerbungsgespräche 3.

MAV-Beteiligung

Reisekostenerstattung

4. Ausstattung des Dienstzimmers 4. 

Wohnung

Info an die Beauftragte über die Stellenbesetzung

5. Arbeitsvertrag 5.

Infos über arbeitsrechtliche Regelungen

6. Infos über Zuständigkeiten im Kirchenbezirk (Organigramm) 6.

Ansprechperson für die Kolleg*innen

Anlegen eines Telefon- / Kontaktregisters

Ankündigung des / der neuen MA in der Öffentlichkeit

Persönliche Begrüßung

Einführung am ersten Arbeitstag

Einführung im Gottesdienst

7. Einarbeitungsplan 7. 

zur Verfügung stehender Etat

8. Teilnahme an den Starthilfetagen 8.

Information und Verpflichtung zum  Datenschutz, Schweigepflicht

Umgang mit Kassen, Spenden, Geschenken

Mitarbeitervertretung (MAV): Adresse des/der Vorsitzenden

9. Bei Berufsanfänger*innen:
-  Berufseinstiegsbegleitung für EH-Absolvent*innen
- Anerkennungsjahr und Aufbauausbildung für Absolvent*innen 

diakonisch-missionarischer Ausbildungsstätten

9.

Übersicht Checkliste Übersicht Checkliste

Für Absolvent*innen Evangelischer (Fach-) 
Hochschulen ist die Teilnahme an der Berufs- 
einstiegsbegleitung verpflichtend: Ordnung  
für den Berufseinstieg von Diakonen und  
Diakoninnen.9 Kontakt: Diakonin Ute Schütz.
  
Für Absolvent*innen der diakonisch-missio- 
narischen Ausbildungsstätten ist zwingend ein 
Anerkennungsjahr mit der sich anschließenden  
Aufbauausbildung vorgeschrieben.10

 

10.  Arbeitszeitnachweis /  
Tätigkeitsbericht

Es hat sich sehr bewährt, Arbeitszeitnachweise  
zu führen (Zeittagebuch o.ä.). 
Vereinbarte Regelungen im Kirchenbezirk über 
Arbeitszeitkonten sind zu klären.
 
Der Gemeindediakon / die Gemeindediakonin  
legt regelmäßig, mindestens im Zeitabstand  
eines Jahres, den Dienst- und Fachaufsicht  
führenden Gremien einen schriftlichen Tätigkeits- 
bericht vor, der gemeinsam zu besprechen ist  
(s. Dienstordnung § 4).

11. Personalentwicklung (PE)
 
Jährlich findet ein Personalentwicklungsgespräch 
mit den entsprechenden Zielvereinbarungen und 
den dazu vereinbarten PE-Maßnahmen11 statt. 
Weitere Infos und den Gesprächsleitfaden finden 
Sie unter: www.lped.de
 

9   www.kirchenrecht-wuerttemberg.de/document/19614 
10 Infos dazu unter: www.zentrum-diakonat.de/aufbauausbildung 
11  www.service.elk-wue.de/services/personalentwicklung/ 

pe-gespraeche.html 
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Beauftragte für 
Gemeindediakone 

und Gemeindediakoninnen 
in der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg

Diakonin Ute Schütz

Zentrum Diakonat
Paulusweg 4 

71638 Ludwigsburg

Tel.  07141 / 9745 - 320
Fax  07141 / 9745 - 420

ute.schuetz@zd.elk-wue.de
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